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Verbandsnachrichten 

 

 

 

 

„Der Februar kann noch frostig sein 

und manchen Schnee uns bringen, 

doch stellt sich schon die Freude ein 

auf frohes Vogelsingen. 

  

Leises Läuten sagt uns auch 

Schneeglöckchen sind erwacht. 

Sie haben schon mit ihrer Kraft 

den Winter klein gemacht. 

  

Auch Karnevals- und Faschingszeit 

helfen den Winter verjagen. 

Bald beginnt die Frühlingszeit, 

vielleicht schon in ein paar Tagen.“ 

 

Annegret Kronenberg 
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Editorial 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das Jahr ist jung und die guten Vorsätze daher noch groß. 

So hat sich auch die Landesregierung für 2024 viel 

vorgenommen, wie man liest und hört. Zuvörderst steht – 

PISA sei Dank – die Bildungspolitik auf der Agenda. In 

Planung sind außerdem u.a. ein Mobilitätsgesetz zur 

Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs, die 

Reform der Schuldenbremse (jedenfalls das Eintreten für 

die Lockerung derselben beim Bund) sowie eine Reform beim Wohnungsbau. Für die 

Verwaltung ist auch etwas dabei, Stichwort Bürokratieabbau und Entlastung: 

Verwaltungsverfahren sollen entschlackt und Prozesse beschleunigt werden.  

Letzteres ist Thema unserer Arbeitstagung vom 19./20. April 2024 in Herrenberg. Hier 

greifen wir die neue Rolle des Normenkontrollrates auf und beschäftigen uns in diesem 

Zusammenhang auch mit den Vorhaben der Landesregierung zur Entbürokratisierung. 

Dazu haben wir hochkarätige Gäste aus dem Staatsministerium und dem Normenkontrollrat 

für einen Bericht mit anschließender Diskussion gewinnen können. Daneben wird Kai 

Rosenberger, Vorsitzender des Landesbeamtenbundes/Tarifunion über den zurückliegenden 

Tarifabschluss unter dem Blickwinkel der Belange des höheren Dienstes berichten. 

Natürlich gibt es auch wieder viel Gelegenheit zum Austausch zu aktuellen Themen und zur 

Vernetzung. Den Ablauf finden Sie hier in den Verbandsnachrichten. Teilnahme und 

Verpflegung sind für Mitglieder kostenfrei. Nutzen Sie die Gelegenheit und melden Sie sich 

gerne per E-Mail an: geschaeftsstelle@vhv-bw.de. Anmeldefrist ist der 20.03.2024. 

Ebenfalls einladen möchte ich zur kommenden Mitgliederversammlung unseres Verbands 

am 28.02.2024, 17:00 Uhr in den Räumlichkeiten der BITBW, Heilbronnerstr. 300 in 

Stuttgart. Erstmals nutzen wir auch die Möglichkeit der Onlineteilnahme. Der Einwahllink wird 

allen Mitgliedern gesondert zugeschickt. Auch hier finden Sie die Einladung beigefügt. Wenn 

Sie vor Ort teilnehmen, bitten wir um Ihre Anmeldung per E-Mail an o.g. E-Mail-Adresse 

bis spätestens zum Ablauf des 21.02.2024.  

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und die Gespräche.  

Ihr 

Dr. Friedemann Larsen 

Landesvorsitzender  
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Einladung zur Mitgliederversammlung 

für Mittwoch, den 28. Februar 2024, 17:00 Uhr  

im TRICOM-Gebäudeteil A, Raum TRI-A 2.15a der IT-Baden-Württemberg (BITBW)  

Adresse: Heilbronner-Str. 300, 70469 Stuttgart 

Die Teilnahme ist für Mitglieder auch online möglich. Ein entsprechender Einladungslink geht 

Ihnen rechtzeitig vor der Sitzung per E-Mail zu. Im Falle der Onlineteilnahme besteht kein 

aktives Stimmrecht. 

 

Tagesordnung 

A Interner Teil, ab 17:00 Uhr 

1. Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung 

2. Bericht des Vorstands und Finanzbericht 

3. Rechnungsprüfung 2023 

4. Entlastung des Vorstands 

5. Wahlen  

a) Neuwahl von Vorstandsmitgliedern 

b) Neuwahl der Rechnungsprüfer/innen 

6. Arbeitstagung in Herrenberg  

7. Wie geht es weiter mit unseren jährlichen Verbandsexkursionen? 

8. Anträge (soweit vorhanden) 

9. Verschiedenes 

B. Öffentlicher Teil ab 18:00 Uhr 

Um 18 Uhr freuen wir uns auf einen Vortrag von Herrn Andreas Stoch (Landes- und 

Fraktionsvorsitzender der SPD Baden-Württemberg) mit anschließender Diskussionsrunde zu 

Themen des Öffentlichen Dienstes und insbesondere dem Land als Dienstherr für die Beamten 

und Angestellten. 

Im Anschluss besteht nur wenige Fußminuten entfernt die Möglichkeit, im Restaurant New 

Shanghai (Zugang Leitzstr.47 oder Heilbronner Str.291) gemeinsam zu Abend zu essen. Der 

Verband übernimmt die Kosten des reichhaltigen Buffets und der alkoholfreien Getränke. 

Eine Anfahrtsbeschreibung finden Sie bitte umseitig. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.  

Wenn Sie vor Ort teilnehmen, bitten bis einschl. 21.02.2024 um Ihre Anmeldung unter 

geschaeftsstelle@vhv-bw.de.  

 

gez. 

Dr. Friedemann Larsen 

Landesvorsitzender 

mailto:geschaeftsstelle@vhv-bw.de
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Anfahrt Nahverkehr 
Das TRICOM-Gebäude (Heilbronner-Str. 300) ist mit den Stadtbahnlinien U7 und U15 
Haltestelle Sieglestraße erreichbar. Parkmöglichkeiten bestehen in den Seitenstraßen. 
 
 
Aus Richtung Stuttgart Hauptbahnhof/Arnulf-Klett-Platz kommend: 
U7 Richtung Mönchfeld oder U15 Richtung Stammheim 
 
Aus Richtung S-Bahn-Station Bahnhof Feuerbach kommend: 
U13 Richtung Hedelfingen oder U6 Richtung Flughafen/Messe 
Umstieg in Pragsattel zu U7 (Richtung Mönchfeld) oder U15 (Richtung Stammheim), jeweils 
nur eine Station. 
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Arbeitstagung des VHV am 19. und 20.04.2024 in Herrenberg 

Tagungsort: Hotel Hasen, Hasenplatz 6, 71083 Herrenberg 
Beginn: 19.04., 15:00 Uhr (Anreise ab 14:00 Uhr möglich) 
Ende: 20.04, ca. 12:30 Uhr 

 

Tagungsablauf 
Änderungen vorbehalten 

19.04.2024 

1. 15:00 Uhr: Begrüßung mit Vorstellungsrunde 

2. 15:30 Uhr: Bürokratieabbau und Entlastung der Verwaltung  

Bericht aus dem Staatsministerium zur Arbeit des Normenkontrollrats und den 
Vorhaben der Landesregierung zum Bürokratieabbau insb. zur Entlastungsallianz mit 
anschließender Diskussion 

Referentinnen:  Frau MinDirg‘in Breitenbücher, Leiterin Abteilung 1 im 
Staatsministerium 

Frau MR’in Dr. Kaiser, Leiterin der Geschäftsstelle 
Normenkontrollrat  

Frau Störr-Ritter, Mitglied im Normenkontrollrat  

Eine Kaffeepause ist gegen 16:15 Uhr vorgesehen 

3. 17:15 Uhr: kurze Vorstellung aus den Verbänden  

4. ab ca. 18:00 Uhr: Abendessen 

20.04.2024 

1. 09:00 Uhr: Begrüßung 

2. 09:10 Uhr: Berufspolitik des BBW für den höheren Dienst  

mit Kai Rosenberger, Landesvorsitzender des BBW/Tarifunion 

3. 10:30 Uhr: Pause 

4. 10:45 Uhr: Allgemeiner Austausch, u.a. zum Thema Arbeitskräftemangel und die 
Konsequenzen für die öffentliche Verwaltung 

5. 11:30 Uhr: Verbandsarbeit 

a) unser Jahresprogramm – politisch und organisatorisch 

b) Ideen für Werbung für die Tagung und den Verband? 

c) Feedbackrunde 

6. ab ca. 12:30 Uhr: Schlusswort und Mittagessen 

Anmeldungen nehmen wir gerne per E-Mail unter geschaeftsstelle@vhv-bw.de oder 

bernhard.freisler@vhv-bw.de entgegen. Anmeldefrist ist der 20.03.2024.  

Die Teilnahme ist für Verbandsmitglieder und Mitglieder beim BBW kostenfrei. Die Kosten 

der Übernachtung und Verpflegung (Abendessen, Frühstück und Mittag) trägt der Verband. 

Ausgenommen sind alkoholische Geträb 

 

mailto:geschaeftsstelle@vhv-bw.de
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Wie geht es weiter mit unseren jährlichen Verbandsexkursionen? (zu TOP 7 der 

Mitgliederversammlung) 

Unter TOP 7 der Mitgliederversammlung möchten wir mit Ihnen die Frage diskutieren, 

wie wir künftig mit Ihnen in den geselligen Austausch treten. Dazu hatten wir in der 

Dezemberausgabe unserer Verbandsnachrichten einen Aufruf gestartet, auf den wir 

auch einige Rückmeldungen erhalten haben. Der Aufruf ist nachstehend noch einmal 

abgedruckt. 

„In der letzten Ausgabe unserer Verbandsnachrichten mussten Sie lesen, dass die für 

den 25. September 2023 fest eingeplante Verbandsexkursion nach Mannheim leider 

nicht stattfinden konnte. Lediglich 11 Personen hatten sich für den Besuch der 

Bundesgartenschau in Mannheim angemeldet. An dem Exkursionsziel kann das 

geringe Interesse wohl kaum gelegen haben. Die BUGA in Mannheim war ein voller 

Erfolg. 95% der Besucherinnen und Besucher waren mit dem vielfältigen 

Themenangebot zum Klimaschutz und zur Sicherung der Welternährung und 

Nachhaltigkeit zufrieden. Auch der angekündigte Unkostenbeitrag dürfte wohl 

niemanden von der Teilnahme an der abgehalten haben.  

Deshalb möchten wir mit Ihnen die Frage diskutieren, ob wir künftig andere Formate 

zum persönlichen und geselligen Austausch auflegen sollten, welche Art von 

Veranstaltungen das sein könnte oder ob vielleicht doch der Wunsch besteht, die durch 

Corona jäh abgebrochene Tradition unserer gemeinsamen Verbandsexkursionen im 

Jahr 2024 fortzusetzen.  

Bitte lassen Sie uns dazu Ihre Meinung wissen.  

Unser Vorstandsmitglied Dr. Helmut Messer steht Ihnen dafür gerne zur Verfügung 

(helmut.messer@vhv-bw.de).“ 

Rechtsschutz des BBW Beamtenbund Tarifunion für Mitglieder  

Als Verbandsmitglied gewährt Ihnen der BBW Beamtenbund/Tarifunion 

berufsbezogene Rechtsberatung und Verfahrensrechtsschutz. Vom 

Beratungsrechtsschutz umfasst sind die mündliche und schriftliche Auskünfte. IM 

Rahmen des Verfahrensrechtsschutz werden Sie rechtlich in einem gerichtlichen oder 

mailto:helmut.messer@vhv-bw.de
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außergerichtlichen Verfahren (einschl. Vorverfahren) vertreten. Die Inanspruchnahme 

gewährter Rechtsdienstleistungen ist für Mitglieder grundsätzlich kostenfrei.  

Rechtsschutz kann generell nur über den Mitgliedsverband beantragt und vermittelt 

werden. Hierzu haben wir auf unserer Homepage in der Rubrik Rechtsschutz 

(www.vhv-bw.de/rechtsschutz/) die erforderlichen Informationen zusammengestellt. 

Insbesondere finden Sie dort das Antragsformular und die Rechtsschutzordnung des 

BBW Beamtenbund/Tarifunion. Diese bestimmt die Voraussetzungen sowie den Inhalt 

und die Reichweite des Rechtsschutzes im Einzelnen. 

Fragen rund um den Rechtsschutz beim BBW Beamtenbund/Tarifunion beantwortet 

Ihnen unser Rechtsschutzbeauftragter, Dr. Friedemann Larsen. 

Kontakt Rechtsschutzbeauftragter: 
Dr. Friedemann Larsen 
c/o IT-Baden-Württemberg (BITBW) 
Krailenshaldenstr. 44 
70469 Stuttgart 
Telefon (dienstl.) 0711 8910-4868 
E-Mail: friedemann.larsen@vhv-bw.de 

Sind Ihre Daten noch aktuell?  

Bitte geben Sie uns (geschaeftsstelle@vhv-bw.de) bekannt, wenn sich Ihre Adresse, 

ihre Kontonummer oder Ihre E-Mail-Adresse geändert hat. 

Unser Spezialangebot für Pensionäre 

Zusatzmitgliedschaft beim Seniorenverband für den Öffentlichen Dienst in Baden-

Württemberg 

Über unseren Verband können Sie für einen bescheidenen Jahresbeitrag von 

zusätzlich 26,40 EUR auch dort Mitglied werden. Der Verband ist fachkundig in Fragen 

der Beihilfe und Versorgung mit eigenem Personal aufgestellt und berät seine 

Mitglieder zu diesem Bereich bei Problemen mit dem LBV oder dem kommunalen 

Versorgungsverband sowie anderen Beihilfestellen. Ferner publiziert er Informationen 

zum Thema, die die Senioren betreffen. 

Wenn Sie diese Zusatzmitgliedschaft beantragen möchten, so melden Sie das bitte an 

Frau Elwenholl, E-Mail: geschaeftsstelle@vhv-bw.de Tel.: 0711/123-2210. Wir 

veranlassen das Erforderliche beim Seniorenverband. Unser stellvertretender 

Vorsitzender Dr. Helmut Messer wird wegen der Abbuchung des Beitrags mit Ihnen 

Kontakt aufnehmen.  

www.vhv-bw.de/rechtsschutz/
mailto:friedemann.larsen@vhv-bw.de
mailto:geschaeftsstelle@vhv-bw.de
mailto:geschaeftsstelle@vhv-bw.de
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Mitgliederinformationen 

Als neue Mitglieder begrüßen wir: 

Lt. Regierungsdirektor Dr. Clemens Homoth-Kuhs, Regierungspräsidium Stuttgart 



 
 
 
Wer wir sind: 
 

• Der Berufsverband des höheren Verwaltungsdienstes für Beamte und Angestellte 

• mit ca. 400 Mitgliedern bis zur obersten Führungsebene von Land und Kommunen 

• Fachorganisation des Beamtenbundes Baden-Württemberg (mit Vertretung im 
Vorstand) 

• Mitglied im Bundesverband der höheren Verwaltungsbeamten (mit Vertretung im 
Vorstand) 

• Kooperationspartner des Seniorenverbandes Öffentlicher Dienst 
 
Was wir wollen: 
 

• Die Interessen unserer Mitglieder im aktiven Dienst und im Ruhestand vertreten 

• Die Belange des höheren Dienstes wahren durch Einflussnahme auf Gesetzgebung 
und Politik in beamtenrechtlichen Angelegenheiten 

• Sonderopfer des höheren Dienstes verhindern 
 
Was wir bieten: 
 

• Interessenvertretung gegenüber Politik und Verwaltung 

• Informationen über berufsspezifische Themen: unsere Mitglieder erhalten kostenlos 
- unsere Verbandsnachrichten 
- die Zeitschrift des Beamtenbundes "BBW-Magazin" 
- die Monatszeitschrift des Deutschen Beamtenbundes "DBB-Magazin" 

• Rechtsberatung in arbeits- tarif- und beamtenrechtlichen Fragen 

• Fortbildung: Exkursionen, Besichtigungen, Gespräche mit Entscheidungsträgern u. ä. 

• Meinungsbildung zu berufsspezifischen Fragen auf verbandspolitischen Tagungen  

• Zusatzmitgliedschaft für Versorgungsempfänger beim Seniorenverband Öffentlicher 
Dienst 

 
Wo Sie sich informieren können: www.vhv-bw.de  
 
Rufen Sie uns gerne an: 
 Dr. Friedemann Larsen (Verbandsvorsitzender) – Tel 0711/8910-4868 
 Dr. Helmut Messer (1. Stellvertreter) - Tel. 0711/279-3341 oder  
 Prof. Dr. Ulrike Plate (2. Stellvertreterin) – Tel. 0711/904-45226 
 
Übrigens: Unser Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf nur 60,- €/Jahr (steuerlich absetzbar!) 
 

Werden Sie Mitglied und schicken Sie uns das umseitige Beitrittsformular signiert per Post 
an die dort angegebene Adresse oder per E-Mail an geschaeftsstelle@vhv-bw.de  

 

http://www.vhv-bw.de/
mailto:geschaeftsstelle@vhv-bw.de


 

 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE21ZZZ00000655408  - Mandatsreferenz _________  
(wird vom VHV eingetragen) 
 
An den  
Verband des höheren Verwaltungsdienstes e. V.  
Frau Simone Elwenholl 
Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen 
Theodor-Heuss-Str. 4,  
70174 Stuttgart 
E-Mail geschaeftsstelle@vhv-bw.de 
 
 
Beitritt / Änderungen 
 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verband des höheren Verwaltungsdienstes e.V. (VHV) 
/ Folgende Änderungen werden hiermit mitgeteilt.  
 
 
      

Titel, Name / Namensänderungen     Vorname 

 
     

Dienstbezeichnung      Dienststelle 

 
     

Privatanschrift: Straße, Hausnummer    Postleitzahl, Wohnort 

 
     

E-Mail       Geburtsdatum (optional) 

 
SEPA-Lastschriftmandat:  
Ich ermächtige den VHV, die Zahlung des Jahresbeitrags von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom VHV auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
   DE   

Kreditinstitut (Name)                  IBAN 

 
Die angeschlossene Information zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
     

Datum, Ort                  Signatur (Name in Textform) und / oder handschriftliche Unterschrift 

mailto:geschaeftsstelle@vhv-bw.de


 

 

Verband des höheren Verwaltungsdienstes 

Information zum Datenschutz  

Wir freuen uns, wenn Sie durch Ihre Mitgliedschaft unsere Verbandszwecke unterstützen. Wir möchten 
verantwortungsvoll mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen. Dazu informieren wir Sie wie folgt: 

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung: 

Verband des höheren Verwaltungsdienstes e.V. (VHV), vertreten durch die oder den Vorsitzende/n 
c/o Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen 
Theodor-Heuss-Str. 4, 70174 Stuttgart 
E-Mail: geschaeftsstelle@vhv-bw.de 

Für Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns oder zum Thema 
Datenschutz allgemein wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktdaten. 

2. Zwecke der Datenverarbeitung: 

a) Mitgliederverwaltung 

Zum Zwecke der Mitgliederverwaltung verarbeiten wir Ihre Stammdaten (Name, Amtsbezeichnung 
und Dienststelle, Adresse, Kontaktdaten; optional bei Angabe: Ihr Geburtsdatum), inklusive der von 
Ihnen angegebenen Bankverbindung/Kontodaten zur Beitragsverwaltung. Die Rechtsgrundlage 
hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO. 

Im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft informieren wir Sie per Post, E-Mail oder ggf. mittels anderen 
Kommunikationsmitteln über aktuelle Ereignisse, kommende Veranstaltungen und Berichte von 
durchgeführten Veranstaltungen, um die Verbandszwecke erfüllen zu können. Die 
Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO. 

Die für die Mitgliederverwaltung notwendigen, zuvor genannten Daten werden spätestens nach 
Ablauf von drei Jahren ab dem Schluss des Jahres, in dem die Verbandsmitgliedschaft beendet 
wurde, gelöscht. Die für die die Beitragsverwaltung notwendigen Daten, also Name, Zeitraum der 
Mitgliedschaft und Bankdaten, werden zehn Jahre nach Schluss des Jahres der letzten 
Beitragsabrechnung gelöscht. 

b) Fotos und Informationen auf unserer Website 

Zum Zwecke der Außendarstellung können Fotos der Verbandsmitgliedern von Veranstaltungen 
auf unserer Homepage veröffentlicht werden. Informationen zu Ihrer Einwilligung erhalten Sie bei 
den Veranstaltungen. Natürlich können Sie gegen die Veröffentlichung von Fotos mit Ihnen 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Nach Ihrem Widerspruch werden ggf. bereits 
veröffentlichte Bilder gelöscht. Informationen zu Ihren Rechten finden Sie untenstehend. Die 
Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-GVO. 

c) Weitergabe Ihrer Stammdaten an den Dachverband 

Wir übermitteln auf freiwilliger Basis Informationen zu unseren Mitgliedern im Einzelfall an unsere 
Dachorganisation im Land Baden-Württemberg (BBW Beamtenbund Baden-
Württemberg/Tarifunion mit Sitz in Stuttgart) um über unsere Tätigkeiten zu informieren oder die 
Inanspruchnahme der Rechtsberatung sicherzustellen. Informationen dazu finden Sie auf unserer 
Homepage. Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie widersprechen. Informationen zu den 
Vorstandsmitgliedern werden zudem für die Mitgliederverwaltung und Ansprache in 
organisatorischen Fragen an den Dachverband übermittelt. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO. 

3. Ihre Rechte als betroffene Person 

Alle betroffenen Personen haben folgende Rechte: 

▪ Recht auf Auskunft; Berichtigung von unrichtigen Daten; Löschung; Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung personenbezogener Daten; Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 15 ff. DS-
GVO) 

▪ Darüber hinaus steht Ihnen ein allgemeines Widerspruchsrecht zu (vgl. Art. 21 Abs. 1 DS-
GVO). In diesem Fall ist der Widerspruch gegen eine Datenverarbeitung zu begründen.  

▪ Sofern die Datenverarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung erfolgt, kann Ihre Einwilligung 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

Für die Ausübung der Betroffenenrechte wenden Sie sich bitte an die oben genannten Kontaktdaten 
Darüber hinaus haben Sie das Recht zur Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde. 

mailto:geschaeftsstelle@vhv-bw.de
https://www.vhv-bw.de/rechtsschutz/

